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Der Umgang mit Risiken 

Cbristopb Rubig 

«I)) GOnlerRopohl diskutiert "das Risiko im Prinzip Verant· 
wanung" im Rahmen einer weitgespannlen dreistufigen Ar· 
gumentation. Ausgehend von einer Problemanalyse des im 
gegenwärtigen Diskurs weit ausdifferenzierten Verantwor· 
tungsbegriff 5 ( 1) bitisiert er die Strategien. die die sogenann
te "objektive" Risikoobsch!1tzung fllr die Verantwortbarkeit 
der Zumutung, Risiken zu tragen, relevant machen (2) und 
plädiert letztlich für eine "Legitimation durch (neue) Verl;m
reo lO (3). Angesichts der Fülle dichtgedrängter Argumente 
liegen natürlich die üblichen (obsoJelen) Einwände nahe. die 
darauf zielen, "was der AUlornoch alles MUe sagen können". 
Meine nachfolgenden Ergänzungen mögen demgegenüber 
dahingehend verstanden werden. daß sie unter der Intention 
des Autors. die ich teile, seine Argumentation radikalisieren 
und in einigen notwendigen Fällen weiterführen. 

J. Der Gegenstand der Verantwortung 

«2» In «(12» bemerkt Ropohl zu Rech~ dolltcchnische Pr0-
dukte • grundsätzlich im Verweisungszusammenhang mensch
lichen Handelnsexistieren" . Das Herstellungshandeln verge
genst!lndlicht eine Potenz, die sich erst im Gebrauchshandeln 
aktu.lisien. Das bedeule~ daß jede Maschine und jedes tech
nische System zunächst nur Möglichkeiten für Chancen und 
Risiken berei tet. die erst durth die Art der jeweiligen Nutzung 
des technischen Artefakts zu ihrer Realit1U finden. Dies wird 
z.B. deutlich im Blick nufden KataJysator, dessen Chancen
potential der Umweltentlastung durch die An seiner N utzun g 

in reale Risiken der Belastung des Ökosystems tmnsfonniert 
wurde. In der Risikodiskussion wird daher (bis in die Rechts
sprechung des Bundesverfassungsgerichts) zwischen Risiko
potential und Risiko unterschieden. Gerade wenn es um die 
VerrechUiehung (Grenzmoral) von Aspekten der Risikodis
kussion geht. also um die Begrenzung oder Eröffnung von 
Spielräumen. innerhalb dererdann erst reale oder hypotheti
sche Risiken entstehen können, versagen umsomehr die klas
sischen Strategien statistischer RisikoabschlUzung. 
Jenseits der auf dem Gesetz der groBen Zahl basierenden 
Risikoberechnung, deren Dilemmata Ropohl vorführt. wird 
im Rahmen derTechnikfolgenabschätzung versucht. auf dem 
Wege der Simulation und des Szenario-Writing Chancen
und Risikopotentiale zu erfassen, also die Gestaltung der 
Mög] ichkeitsspielräume und des System verhaltens. iMerhalb 
derer dann realeChancen und Risiken auftreten können. Jede 
Simulation nun ist so gut wiedi e Relevanzder berücksichtigten 
Parameter und jedes Szenario reicht SO weitwiedie realistische 
Phantasie seiner Verfasser bzw . die Perspekti ve auf die funk
LionaJenErfordemisseunddieZielvorgaben,diedie jeweiligen 
Systeme aUererst defmieren. Dies wirft neue Probleme der An
erkennung auf. die weit über das hinausgehen, was im Focus 
der Ropohlschen Kritik liegt. Über das Resultat hinaus, daß 
eine GUlerobwägung der Erwartungswerte kein brauchbares 
Entscheidungskriterium «24» !Ur dieZumutbarkeit von Risi
ken darstelle, sowie über die von Ropohl gut begründete Un
haltbarkeiteinerMoralisierungderWahrscheinlichkeit«27» 
hinaus.innerhalbderereineniedrigeEinbittswahrscheinlich
keit in einem naturalistischen FehlschluBzu einem nonnativen 
Faktor geadelt wird, ist einzuklagen. daß dieAnerkennung von 
Simulationsparnmelern oder funktionalen Erfordernissen! 
Zielvorgabell flir Systemszenarien dun:h keinerlei Wahrschein
lichkeitsberechnungen gestützt werden kann. Die angesichts 
dermodemenTechnologieentwicklunggeboteneundim Gang 
befindliche Transfonnalion der Risikodebatte vom Umgang 
mit Rea1risiken zum Umgang mit Risikopotentialen verkör
perteine Perspektive. die den Übergang von einer sektoralen 
(Expenen-) Risikoobschätzung zu einer allgemeinen Risiko
(Verteilungs-) Diskussion «1» weil überschreitet 

ß. Die Universalisierbarkeit des UmgaDg5 mit RisikeD 

«3» Ropohl weist zu Recht darnufhin. daß Wahrscheinlich· 
keitsbewertungen nichtuniversalisierbarsind, weil eine Risi
kozum utung von Nichtbetroffenen an Betroffenedie Homoge
nittll der personalen AnerkeMungsbasis verletzt. Aber auch Im
perative, die mancherorten innerhaJb derAnerkennungsbasis 
von Betroffenen dieZumutbarkeitbegründensollen (" Akzep
tiere diejenigen Risiken. deren Erwartungswert nicht höher 
liegt. als derjenigeder Risiken. die du in deiner Lebenspraxis 
immer schon akzeptiert hast!") sind unhaltbar wegen der 
synergetischen Effekte. die durch die Summierung partieller 
Risiken auftreten. wodurch eine neue Qualität des Beurtci
lungsgegenstandes entsteht, die die Vergleichbarkeit unmOg
lieh macht und einen neuen Anerkennungsakt erfordert. 
Aber auch aus einem weiteren Grund sind Universalisierungen, 
die sich auf eine "objektiv-homogene" Bezugsbasis beziehen 
müssen (und angeblich können) zu kritisieren: Im Rahmen 
der zunehmenden Berücksichtigung der sog. "subjektiven" 
Risikoerfassung ist deutlich geworden. daß diese nicht eine 
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zus:l1zliche Dimension :zur "objektiven" Risikoerfassung the
matisiert (den sog. A versionsfa1ctor). sondern daß die subjek:
live Risikoerfassung genau diejenigen Aspekte ins Blickfeld 
nimmt. die die jeweilige unterschiedliche "subjeklive" Weise 
der Umgangsmöglichkeit des betroffenen Subjektes erfaßt 
(Die "typisch subjektive" Untersch:ttzung sichtbarer. IangSOlßl 
sich entwickelnder. aktiv zu beeinflussender und in Kollek
tiven übernommener Risiken im Gegensatz zur "typisch 
subjektiven" Übersch:UZung unsichtbarer. plötzlich eintre
tender, passiver und einzeln zu tragenden Risiken ist völlig 
gerechtfertigt Sie stellt in keineswegs "subjektiver" Weise 
den Bezug her zwischen dem Risiko und der Kompetenzzum 
Risikomanagement.) Da die Möglichkeiten zum Risikoma
nngernent unterschiedlich verteilt sind. ist eine U niversalisie
roog der Risikoübernahme unabhängig von jeweils neu ein
zuholenden Anerlcennungsakten nicht begrtindbar. 

m. Legitimation durch neue Verfahren? 

«4» Ropohl ptadiert CUr eine "danokr.ltische Politisierung 
des Problems" «29)} durch die Icompensiert werden soll. daß 
es keine allgemein ethische Risilcobewertung gibt Bei Indivi
dualrisiken muß hierbei der Schutz der betroffenen Minder
heiten eingebaut sein und bei Kollektivrisiken soU das not
wendige Konsensprinzip durch ein hochgestecktes Quorum 
«30» operntionalisiert werden. Abgesehen davon. daßdie von 
Ropohl eingangs thematisierten Vorbehalte gegen individual
etIilich geraßle Vernntwooungsbegründung ({li» hia im Btick 
aufdasindividueUeAbstimmungsverha1tenneuaktueU werden 
(was sich durch eine entsprechende transparent institutionali
sierteTechnikbewenungmitbern.tenderFunktionlcompensie_ 
ren HIßt). werden jedoch zentrale Felderder Risikozumutung 
nicht erfaßt. Die Operntionalisierung des Konsensprinzips 
durch ein hohes Quorum läuft Gefahr. daß diejenigen WerthaJ
tungen. die sich -gut begründet -aufVenn1k:htnisse beziehen 
(Sozialisation, Privatheil.Heimat, Wohlstand etc.) privilegiert 
werden im VerhWtniszu Werten,dieaJsOptionswerte (Natur, 
Öko·S ystem, Evolution. langfristige S ichemellung der Ener
gie- und Em!lhrungsbasis etc.) die Erhaltung der Handlungs
kompetenz und der Handlungsspielraume im Blick aur die 
~weits eigene subjektive Möglichkeit zur Identit!llsbildung 
IR der Zukunft (gerade im Blick auf zuktlnflige Generotionen) 
garantieren. Da solche Optionswerte dem Wertplurnlismus 
entzogen sind. weil sie ihn allererst ennöglichen. sind sie auch 
von· oft kunfristig motiviertem - demokratischem Abstim. 
m ungsverhalten nicht tangierbar. Ähnlich wie bei den Grund
und.M~nschenrec.hten kann ihre Wahrung daher geeigneten 
Inslltutlonen (Genchlsbarlceit) t1berantwortet werden, welche 
dann Oberdiejenigen Risiken undRisikopotenliaie zu befinden 
h~Uten. die im Blick. auf jene Optionen bzw. ihre Erhaltung 
dweh die neueR Technologien aufgeworfen werdtn. Die demo
kratische Politisierung bedarf gerade im Blick auf Risiko
übemahme eines Korrektivs. das verhindert, daß ein von Ro
pohl zu Recht inkrim iniertes utilitaristisches Denken dem im 
Blick auf Natur und zukünftige Generalionen die Anecken
nungsbasis fehlt. auf dem Umweg über eine alleingelassene 
Demokratisierung wieder Einzug hälllede.auch utilitariSlisch 
begrOn~tt:Gü~bW!lgungistdemokratischwohJ legitimiert. 
we~n ~e Sich ~nnerha1b ihrer eigenen Bedingungen bewegt. 
Ihr1st jedoch die Kompetenz abzusprechen, überdiese Bedin-

gungen selbst zu verfügen. Daß in der politischen Praxis die 
BeselZung der juridischen Korrektivgremien natürlich selbSl 
wieder durch Verfahren geregelt werden muß, mindert niCht 
den Anspruch. der diese Grem ien von denjenigen unterschei. 
det. die über Risiken durch Interessenabgleich und Mehr
heilsbildung disponieren. Es ist der Unterschied zwischen 
einer Legitimation durch Verfahren "guten Gewissens~ fUr 
die Problemfelder, die Ropohl im Auge hal, von einer legi
timation durch Verfahrtn ~schlechten Gewissens", wiesiefllr 
die Wahrer der Optionswerte zu modellieren wären. 
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